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Teilnahme am automatisierten Grundbuchabrufverfahren 

- Technische Voraussetzungen und Hinweise – 

 
 
 
 
Für einen Zugang zum automatisierten Grundbuchabrufverfahren gelten neben den 
rechtlichen Antragsvoraussetzungen folgende technische Voraussetzungen: 
 
 
 
Hardware/Software 
 

Im Rahmen des automatisierten Abrufverfahrens wird mit „SolumWEB“ eine 
webbasierte Anwendung eingesetzt, die grundsätzlich unabhängig vom Be-
triebssystem des genutzten Endgerätes nutzbar ist. 
Der Zugriff auf das Grundbuch und die sogenannten Hilfsverzeichnisse 
erfolgt über das Internet auf die Anwendung SolumWEB. 
 
Voraussetzung ist ein handelsüblicher PC oder ein mobiles Endgerät, wie bei-
spielsweise ein Notebook oder Smartphone mit einem 
Webbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge usw.) sowie  
einem Programm zum Betrachten von PDF-Dokumenten (z. B. Adobe Acrobat 
Reader). 

 
 
 
Support  
 

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die  
Zentrale Grundbuchdatenstelle im Kammergericht (zgbs@kg.berlin.de) oder 
die Annahmestelle für IT-Anfragen unter der Telefonnummer (030) 9015 2515. 

mailto:zgbs@kg.berlin.de

